
 

Handyordnung am Gymnasium am Markt, gültig ab Schuljahr 2020/21 

 
Jg. 5-6 

1. Das Handy darf während des Unterrichts mitgeführt werden, verbleibt jedoch lautlos 

in der Tasche, es sei denn, es wird von der Lehrkraft in den Unterricht integriert 

(Recherche, Wörterbuch, …). Das Handy darf nicht als Uhr benutzt werden. 

 

2. In allen Pausen darf das Handy auf dem gesamten Schulgelände nicht benutzt werden. 

Ausschließlich im dringenden Notfall und nach Absprache mit einer Lehrkraft kann 

das Handy verwendet werden.  

 

3. Während Klassenarbeiten werden Handys, internetfähige und datenspeicherfähige 

Geräte zu Beginn der Klassenarbeit am Pult abgegeben. Endgeräte dürfen nicht als 

Uhr benutzt werden. Alle nicht abgegebenen Geräte gelten als Täuschungsversuch.  

 

4. Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind auf dem gesamten Schulgelände und während 

der Unterrichtszeit (im Präsens- und Distanzunterricht) verboten. Zuwiderhandeln 

kann strafrechtliche Konsequenzen haben. 

 

     Hinweis an die Eltern: Die Nutzung von WhatsApp ist erst ab 16 Jahren  

     erlaubt. Wir empfehlen, eine Klassengruppe ausschließlich über den  

     IServ-Messenger einzurichten.  

 

 

Jg. 7-9 und SEK II 

1.1 Jg. 7-9: Das Handy darf während des Unterrichts mitgeführt werden, verbleibt jedoch 

lautlos in der Tasche, es sei denn, es wird von der Lehrkraft in den Unterricht 

integriert (Recherche, Wörterbuch, …). Das Handy darf nicht als Uhr benutzt werden. 

 

1.2 EF-Q1: Das Handy darf während des Unterrichts lautlos mitgeführt und 

ausschließlich zu fachunterrichtlichen Zwecken (Taschenrechner, Wörterbuch, 

Recherche oder I-Serv) verwendet werden, wenn die Lehrkraft dies nicht verbietet. 

Das Handy darf nicht als Uhr benutzt werden. 

1. In der Pause darf das Handy auf dem Schulhof lautlos oder zum Telefonieren genutzt 

werden. Das heißt u. a., dass Spiele lautlos gespielt sowie Musik und Videos mit 

Kopfhörern gehört werden dürfen. Es dürfen jedoch keine Spiele, Videos und Lieder 

(z. B. über YouTube, Spotify oder sonstige Internetplattformen) gestreamt oder 

heruntergeladen werden.  

In den Freistunden darf das Handy mit angemessener Lautstärke für Recherchen, 

Erklärvideos, das Spielen von Spielen, zum Schauen von Videos oder Musikhören in 

Aufenthaltsräumen (z. B. Oberstufenraum) verwendet werden, sofern es andere nicht 

stört.  

2. Während Klassenarbeiten werden Handys, internetfähige und datenspeicherfähige Geräte 

zu Beginn der Klassenarbeit am Pult abgegeben. Endgeräte dürfen nicht als Uhr benutzt 

werden. Alle nicht abgegebenen Geräte gelten als Täuschungsversuch. 



3. Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind auf dem gesamten Schulgeländeund während der 

Unterrichtszeit (im Präsenz- und Distanzunterricht) verboten. Außer die Aufnahmen 

werden ausdrücklich von der Lehrkraft zu schulischen Zwecken erlaubt. Das 

Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Die Persönlichkeitsrechte müssen von 

jedem gewahrt werden, vor allem das Recht am eigenen Bild. Auch müssen 

personenbezogene Daten geschützt werden. Zuwiderhandeln kann strafrechtliche 

Konsequenzen haben. 

 

           Hinweise an die Eltern: Die Nutzung von WhatsApp ist erst ab 16 Jahren  

           erlaubt. Wir empfehlen, eine Klassengruppe ausschließlich über den  

           IServ-Messenger einzurichten.  

 

 

 

Verstößen gegen die Handyordnung 

Die Lehrkräfte vertrauen auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Handys.  

Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Lehrkraft das Gespräch mit dem/der Schüler*in 

suchen. Z. B. bei Störungen des Unterrichtsgeschehens oder bei der Missachtung von 

Anordnungen durch die Lehrkräfte, wird das Handy von der Lehrkraft bis zum Ende des 

Schultages einbehalten. 

 

Das Handy kann dann durch den/die Schüler*in im Sekretariat abgeholt werden. 

 

Bei wiederholtem Fehlverhalten ist es durch die Eltern bei der Schulleitung abzuholen.  

 

Wenn es zu weiteren Verstößen kommt, kann die Klassenleitung die Erziehungsberechtigten 

und den/die Schüler*in zum Gespräch einladen. 

 

Bei Verdacht auf eine missbräuchliche Nutzung, beispielsweise der Verbreitung strafrechtlich 

relevanter Inhalte, dem Gebrauch zum Zwecke des Mobbings oder ähnlichem, wird das 

Handy eingezogen und kann zur Klärung des Sachverhalts der Polizei bzw. 

Staatsanwaltschaft übergeben werden. Dies gilt beispielsweise unter anderen für Fotos, Filme, 

Musik, Apps und andere Medieninhalte, wenn diese pornographische, gewaltverherrlichende, 

rassistische, beleidigende, verfassungsfeindliche, oder nicht altersgemäße Inhalte sind.  

  



Nutzungsbedingungen iPad am GaM, gültig ab 2021 
 

I. Nutzung der Tablets 

1. Die Tablets, die in der Schule genutzt werden, sind für schulische Zwecke bestimmt. Die 

Tablets werden in das Benutzermanagement (Mobile Device Management) des Gymnasiums 

am Markt eingebunden (Jamf School). 

2. Die Nutzung der Tablets während der Unterrichtszeit (im Präsens- und im 

Distanzunterricht) erfolgt ausschließlich für Unterrichtszwecke. Lehrkräfte können 

entscheiden, ob es Phasen ohne Tablets geben soll.  

Konkret für die Unterrichtszeit gilt: 

 Es dürfen keine Spiele gespielt, keine Videos und keine Musik über YouTube, Spotify 

oder sonstige Internetplattformen gestreamt oder heruntergeladen werden. 

 Es dürfen keine privaten Apps genutzt werden, insbesondere auch keine sozialen 

Netzwerke, außer sie dienen schulischen Zwecken und die Nutzung wurde durch die 

Lehrkraft freigegeben.  

 Messenger-Dienste und Chatfunktionen über IServ oder MS Teams dürfen nur im 

Rahmen von schulischen Zwecken und nur mit Genehmigung der Lehrkraft benutzt 

werden. 

3. Auf dem Schulgelände dürfen ohne Erlaubnis der Lehrkraft keine Apps oder Updates zu 

privaten Zwecken heruntergeladen werden. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind 

auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft und zu schulischen Zwecken 

gestattet. Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Die Persönlichkeitsrechte müssen 

von jedem gewahrt werden, vor allem das Recht am eigenen Bild. Auch müssen 

personenbezogene Daten geschützt werden. 

4. Während der Pause können die Tablets mitgeführt, in den Schließfächern eingeschlossen 

werden oder im Klassenraum verbleiben, wobei dieser verschlossen wird. 

 

 

II. Aufgaben der Schüler*innen 

1. Die Schülerinnen*innen sind dafür verantwortlich, dass die Tablets stets mit geladenem 

Akku in die Schule mitgebracht werden. Sie führen immer einen Tablet-Stift, Kopfhörer und 

ein Ladekabel mit. 

2. Die Schüler*innen sind dafür verantwortlich, dass jederzeit für die schulische Arbeit 

genügend freier Speicherplatz auf ihrem Gerät verfügbar ist. Bei mangelndem Speicherplatz 

müssen private Apps und Daten sofort gelöscht werden.  

3. Erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen jederzeit verfügbar 

sein. 

4. Apps und Daten müssen so organisiert werden, dass Schüler*innen diese jederzeit schnell 

aufrufen können. 



5. Nicht zielführende Nachrichten (bzw. unnötige Kommunikation über AirDrop oder andere 

Kanäle), die nicht relevant für den Unterricht sind und zur Ablenkung führen, sind zu 

vermeiden. 

 

 

III. Hinweise an die Eltern und Erziehungsberechtigte 

1. Zur Anschaffung gehören ein Tablet-Eingabestift, ein einfacher Kopfhörer (In-Ear) sowie 

eine Hülle. 

2. Die Eltern sollten, wenn dieser verfügbar ist, ihren Kindern zu Hause einen Internetzugang 

ermöglichen, damit sie z. B. Hausaufgaben (u. a. Recherchen etc.) durchführen können. 

3. Die Eltern können mit ihren Kindern eine Vereinbarung zur Mediennutzung für die Schule 

und für die Freizeit treffen. Wir empfehlen diesbezüglich eine schriftliche Vereinbarung, die 

man z. B. unter folgendem Link finden kann. Die Vereinbarung kann an das Alter der Kinder 

fortlaufend angepasst werden: 

https://www.mediennutzungsvertrag.de/und https://www.klicksafe.de/eltern/ 

Im Sinne einer gesunden Entwicklung ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich nicht 

nur auf die Medien fokussieren und somit die Bildschirmzeit die einzige Beschäftigung bleibt. 

4. Bleiben Sie mit Ihrem Kind im Gespräch auch über Onlineaktivitäten und –freundschaften 

sowie Interneterlebnissen. Hierbei können sie überlegen, welche Umgangsformen im Internet 

gelten sollten. 

5. Sprechen Sie die Klassenleitung, Jahrgangsstufenleitung bzw. Stufenkoordination, das 

Stufenleitungsteam oder unsere Medienscouts an, wenn Sie weitere Fragen zum Thema 

„digitale Medien“ haben.  

6. Schauen Sie gerne auf unserer Schulhomepage nach, falls sie weitere Fragen haben: 

https://www.gambde.de/gam-digital/ipads/ 

 

 

 

IV. Verstößen gegen diese Nutzungsordnung 

1. Die Lehrkräfte vertrauen auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Tablets.  

2. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Lehrkraft das Gespräch mit dem/der Schüler*in 

suchen, z. B. bei Störungen des Unterrichtsgeschehens oder bei der Missachtung von 

Anordnungen durch die Lehrkräfte.  

Sollten sich Probleme häufen sowie Gespräche nicht wirken, kann der/die Schüler*in durch 

die verantwortliche Lehrkraft zeitlich befristet von der Tablet-Nutzung ausgeschlossen 

werden. In so einem Fall kann nach Unterrichtsschluss durch den/die Schüler*in das Tablet 

im Sekretariat abgeholt werden. Dabei ist es selbstverständlich, dass der Lernstoff von 

dem/der Schüler*in (z. B. handschriftlich) gesichert und nachgearbeitet wird.  

https://www.mediennutzungsvertrag.de/
https://www.klicksafe.de/eltern/
https://www.gambde.de/gam-digital/ipads/


Wenn es zu weiteren Verstößen kommt, kann die Klassenleitung die Erziehungsberechtigten 

und den/die Schüler*in zum Gespräch bitten. Über weitere Maßnahmen kann im äußersten 

Fall mit der Stufenkoordination und der Schulleitung weiter beraten werden.  

3. Bei Verdacht auf eine missbräuchliche Nutzung, beispielsweise der Verbreitung 

strafrechtlich relevanter Inhalte, dem Gebrauch zum Zwecke des Mobbings oder ähnlichem, 

wird das Tablet eingezogen und kann zur Klärung des Sachverhalts der Polizei bzw. 

Staatsanwaltschaft übergeben werden. Dies gilt beispielsweise für Fotos, Filme, Musik, Apps 

und andere Medieninhalte, wenn diese pornographische, gewaltverherrlichende, rassistische, 

beleidigende, verfassungsfeindliche, oder nicht altersgemäße Inhalte sind.  

 

 

V. Haftung 

Das Gymnasium am Markt und der Schulträger übernehmen keinerlei Haftung für Schäden 

am Gerät oder bei Diebstahl. Das Gymnasium am Markt ist nicht für die auf den Tablets 

gespeicherten Daten verantwortlich.  

 

 

 

 


